




























































3. Die Vermeidungsmaßnahme V5 ist nicht anrechenbar (siehe Bauen im Einklang mit Natur und 

Landschaft, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, ein Leitfaden, Anlage 2, Seite 40, Verbot 

tierschädigender Anlagen oder Bauteile, z.B. Sockelmauern bei Zäunen). Die Ausgleichsermittlung ist 

dahingehend anzupassen. 

 

4. In der Begründung des Bebauungsplanes, Tabelle 6, Seite 31 wird bei den Ausgangstypen 

Ackerflächen, Schnellwuchsplantage, Ruderal-/Brachfläche und Waldfläche (teilweise) kein Eingriff 

gewertet. Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG werden Eingriffe in Natur und Landschaft als Veränderungen 

der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinflussen können bewertet. 

Allein durch die Tatsache, dass eine vermeintliche Aufwertung des Ausgangszustandes entsteht oder 

dass sich der Ausgangszustand wiederherstellt kann dies nicht als „kein Eingriff“ gewertet werden. 

Beispielsweise wurde der Eingriff in die Waldfläche nicht als Eingriff gewertet, da der zu rodende 

Streifen wieder aufgeforstet wird. Eine Neuanpflanzung erreicht jedoch nie die gleiche Wertigkeit wie 

ältere, mehrere Jahre alte Bäume. Bis sich der „Ausgangszustand“ wieder gleichwertig eingestellt hat 

vergehen mehrere Jahr(zehnt)e. Dies stellt folglich einen Eingriff dar, der entsprechend auszugleichen 

ist. Die Ausgleichsermittlung ist dahingehend anzupassen.  

Einzig beim Ausgangszustand Verkehrsflächen und Zielzustand Verkehrsfläche wird der 

Eingriffsschwere „kein Eingriff“ zugestimmt, da sich der Zustand nicht verändert. 

 

5. Unterhalb der südlichen Zufahrtstraße (Flurnummer 1165 Gemarkung und Gemeinde Pörnbach) und 

entlang der Waldfläche verläuft der Gießbach. In den eingereichten Unterlagen finden sich keine 

Aussagen, ob durch den Ausbau der Straße ein Eingriff erfolgt, noch wurde er artenschutzrechtlich 

betrachtet. Eine Erläuterung und Untersuchung ist nachzureichen. 

 

6. Gemäß dem Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) sind im 

Untersuchungsgebiet keine Habitatstrukturen für Zauneidechsen vorhanden. Laut saP sind keine 

Zauneidechsenhabitate durch das Vorhaben betroffen.  

Der Unteren Naturschutzbehörde liegen jedoch dokumentierte Nachweise vor, dass es im direkten, 

angrenzenden Umfeld des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Vorkommen der Zauneidechse 

gibt. Aufgrund dessen ist das Gebiet samt Umgriff erneut auf Zauneidechsenbestände hin zu 

untersuchen. Selbst wenn sich innerhalb des Geltungsbereiches keine Habitate feststellen lassen, 

kann im Zuge der Baufeldfreimachung und des Baus ein Einwandern von außen aufgrund neu 

geschaffener Strukturen, eine Erfüllung der Verbotstatbestände nicht mehr ausgeschlossen werden. 

Dementsprechend sind an den entsprechenden Stellen der Nachweise Reptilienschutzzäune 

aufzustellen. 

 

In der saP wurde zwar auf Fledermäuse eingegangen, eine Untersuchung erfolgte jedoch nicht, u.a. 

mit der Begründung, dass durch geplante Grünstrukturen neue Leitlinien geschaffen werden und 

durch kräuterhaltige Ansaaten das Nahrungsangebot durch Insekten erhöht wird.  

Bis die Pflanzungen umgesetzt und eine entsprechende Wertigkeit für Insekten etc. darstellen 

vergehen Jahre, zugleich finden in der Zeit vermehrt Störungen durch den Bau statt. In dieser 

Zeitspanne findet sich keine Kompensation für den Artenschutz. 

Im Waldbestand wurde eine alter Totholzbaum mit vielen Höhlen und im zu rodenden Streifen 

Gehölze, welche nahezu komplett mit wildem Wein bewachsen sind festgestellt, allein diese stellen 

eine potentielle Lebensstätte für diverse Arten dar. Ohne eine konkrete Überprüfung kann eine 

Erfüllung von Verbotstatbeständen nicht ausgeschlossen werden. Der Geltungsbereich samt Umgriff 

ist daher auf Fledermäuse zu kartieren.  

Unabhängig davon liegt eine Störung i.S.d. Gesetzes nicht nur bei Beunruhigung oder 

Scheuchwirkung durch Bewegung, Lärm oder Licht vor, sondern auch durch Zerschneidungs- und 

optische Wirkungen. 

 



Zu Nr. 6 und 7: Wir weisen darauf hin, dass die Überprüfung der angegebenen Abschätzung der 

Betroffenheit der Zauneidechse und Fledermäuse schwer möglich ist. Dies ist der Tatsache 

geschuldet, dass die eingereichten Unterlagen der saP keine kartographische Gesamtübersicht zum 

Artvorkommen beinhalten und auch keine Angaben zu Koordinaten des Vorkommens der Tiere im 

Gebiet oder zu relevanten Strukturen gemacht werden.  

 

7. Gemäß der saP wurden mehrere Ortsbegehungen zur Einschätzung des naturschutzfachlichen 

Potentials der Fläche durchgeführt (19.01.2022, 3.03.2022, sowie 5 Begehungen im Rahmen der 

saP im Frühling und Sommer 2023). Es ist nachzureichen an welchen Tagen 2023 genau kartiert 

wurde und Aussagen für beide Jahre zu kartierten Arten, Uhrzeit und Wetterbedingungen zu treffen. 

 

8. Um eine fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen zu gewährleisten, ist eine ökologische 

Baubegleitung während der Erschließungsmaßnahmen zu gewährleisten, deren Aufgabe neben 

der fachgerechten Herstellung der Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen auch die 

Vermeidung von Beeinträchtigungen unmittelbar benachbarter, nicht zwingend zu 

beeinträchtigender Lebensraumstrukturen umfasst. Die Kontaktdaten der Umweltbaubegleitung sind 

der unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig, mind. 2 Wochen vor Beginn der Baustelleneinrichtung, 

zu übermitteln.  

 

9. Es ist im ersten, dritten und fünften Jahr ein Monitoring in Bezug auf die Feldlerche durchzuführen. 

Einerseits ist sicherzustellen, dass durch die Bauphase keine negativen Auswirkungen auf die beiden 

festgestellten Feldlerchenreviere im Norden des erweiterten Untersuchungsgebietes erfolgen (Karte 

siehe saP S. 18). Andererseits ist die Ausgleichsfläche Fl. Nr. 704/1 Gemarkung und Gemeinde 

Pörnbach auf die Wirksamkeit zu überprüfen. Die UNB behält sich die Anordnung weiterer 

Kartierungen vor, sofern das Auslösen von Verbotstatbeständen nach fünf Jahren nach wie vor nicht 

ausgeschlossen werden kann. Der Bericht ist unaufgefordert an die UNB zu übersenden. 

 

10. In der saP wurden für die verschiedenen Arten jeweils entsprechende konfliktvermeidende 

Maßnahmen und ggf. auch CEF-Maßnahmen gefordert um Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

zu vermeiden. Die geforderten Maßnahmen sind im Rahmen des Bauvorhabens einzuhalten. 

 

11. Es ist ein Baumbestandsplan einzureichen der neben der geplanten Bebauung auch Informationen 

zum Baumbestand enthält. Alle Bäume die im Radius von 5 m um die zu versiegelnden Flächen 

stehen sind klar einzuzeichnen. Zusätzlich sind Angaben zu machen zu deren Art, Stammumfang 

(Messung auf 1 m über Boden), sowie über deren Habitateignung (Vorkommen von Höhlen- und 

Spaltenquartieren).  

 

12. Der Punkt „Dem Bauantrag ist ein Freiflächengestaltungsplan gemäß den Festsetzungen beizufügen“ 

ist in die Festsetzungen mit aufzunehmen. 

Begründung: Gemäß den Festsetzungen der Grünordnung (Nr. 7 im Bebauungsplan) ist eine 

Durchgrünung des Baugebiets zu schaffen und Baum- und Strauchpflanzungen entsprechend der 

zeichnerischen Festsetzung anzulegen. Um die Umsetzung prüfen zu können oder um festzustellen, 

ob die vorgeschriebene Grünpflanzung überhaupt umgesetzt wurde, wird ein 

Freiflächengestaltungsplan benötigt. Andernfalls kann die Umsetzung der Pflanzungen nicht 

ordnungsgemäß kontrolliert werden. 

 

13. Gemäß den Festsetzungen Nr. 7.4 sind natürlich vorkommende mineralische Feststoffe bis zu einem 

Drittel zulässig. Dies ist genauer zu definieren und Kies- Schottergärten auszuschließen. Es sind nur 

naturnahe Rohbodenstandorte zulässig. 
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dachtsflächen bzw. ein konkreter Altlastenverdacht oder sonstige schädliche Bodenverunrei-

nigung bekannt sein bzw. werden, ist das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zu informieren. 

 

Das Gelände liegt auf einer max. Höhe von 446 m ü. NHN (Nordwest) und fällt nach Süden 

hin auf ca. 416 m ü. NHN (Südost) hin ab. Unserer Datenbasis nach kann Grundwasser in 

etwa bei 400 m ü. NHN angetroffen werden.  

Schichtwasservorkommen sind aufgrund der Hanglage nicht auszuschließen. Sollten im Zu-

ge von Baumaßnahmen evtl. Bauwasserhaltungen wegen Schichtwasseraustritten erforder-

lich werden, sind diese im wasserrechtlichen Verfahren beim Landratsamt Pfaffenhofen zu 

beantragen.  

 

Gemäß dem Baugrundgutachten der FA. NICKOL & PARTNER aus dem Jahr 2021 wurden 

insgesamt 8 Kleinrammbohrungen und 5 schweren Rammsondierungen bis max. 5,0 m u. 

GOK abgeteuft, dabei wurde kein Grundwasser erbohrt.  

Im Zuge des Baugrundgutachtens wurden 2 Mischproben auf den Parameterumfang des 

bayerischen Verfüllleitfadens untersucht, die Proben konnten als Z0 eingestuft werden.  

Zudem wurden 3 Asphaltproben untersucht. Die Proben lassen sich als Ausbauasphalt ohne 

Verunreinigungen einzustufen.  

 

Wir weisen darauf hin, dass der Geltungsbereich laut aktuellem Luftbild landwirtschaftlich 

genutzt wird. Ggf. daraus entstandene Bodenbelastungen, insbesondere des Oberbodens, 

empfehlen wir bei Erdarbeiten hinsichtlich abfallrechtlicher Belange zu berücksichtigen. 

 

Sollten Geländeauffüllungen stattfinden sollte als Auffüllmaterial nur schadstofffreies Material 

(z.B. Erdaushub, Sand, Kies usw.) verwendet werden. Bzgl. des Wiedereinbaus von minera-

lischen Ersatzbaustoffen (RC-Material, Boden etc.) gilt i.d.R. die Ersatzbaustoffverordnung 

(EBV). Belastetes Bodenmaterial darf nur eingebaut werden bei geeigneten hydrogeologi-

schen Voraussetzungen am Einbauort unter Beachtung der Vorgaben der EBV bzw. der 

BBodSchV n.F 

 

3. Abwasserbeseitigung 

3.1  Häusliches Schmutzwasser 

Pörnbach wird überwiegend im Mischsystem, die angeschlossenen Ortsteile im Trennsystem 

entwässert. Das Schmutzwasser des geplanten Baugebiets soll zur Kläranlage Pörnbach 

abgeleitet werden. Das geplante Baugebiet ist im Trennsystem (Trennsystem gemäß WHG, 

Stand 01.03.2010) zu erschließen. 

Auch wenn ausschließlich Schmutzwasser aus dem Baugebiet abgeleitet wird, sollte über-

prüft werden, ob hydraulische Verbesserungsmaßnahmen im weiteren Verlauf erforderlich 
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sind. Grundsätzlich ist auch der Zustand (z.B. Schäden, Dichtheit, Fehlanschlüsse) des 

nachfolgenden Kanalsystems zu überprüfen. 

Sollten Kanalschäden vorhanden sein, sind die jeweiligen Kanalabschnitte gemäß der vorlie-

genden Schadenseinstufung zu optimieren, d.h. zu sanieren bzw. zu erneuern. 

Alle Bauvorhaben sind an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. 

 

3.2  Niederschlagswasser 

Der Bauleitplanung muss eine Erschließungskonzeption zugrunde liegen, nach der das an-

fallende Niederschlagswasser schadlos beseitigt werden kann.  

Bei der Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist auf den Erhalt der natürlichen 

Wasserbilanz zum unbebauten Zustand zu achten. Daher sollte das Niederschlagswasser 

nach Möglichkeit ortsnah versickert werden, sofern dem weder wasserrechtliche noch sons-

tige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist mittels Sickertest exemplarisch an repräsentati-

ven Stellen im Geltungsbereich nachzuweisen. 

Wir empfehlen, bei der Aufstellung der Erschließungskonzeption frühzeitig alle Fachrichtun-

gen (u. a. Naturschutz, Straßenbau, Wasserwirtschaft, Landschaftsplanung) einzubeziehen. 

Auf die notwendige weitergehende Vorbehandlung von Niederschlagswasser von Metalldä-

chern wird hingewiesen.  

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer ist eine Beurteilung nach LfU 

Merkblatt 4.4/22 / DWA-A 102 erforderlich. Sofern diese ergibt, dass vor Einleitung eine 

Drosselung erforderlich ist, sind die dazu erforderlichen Rückhalteflächen im Bebauungsplan 

festzusetzen. 

 

Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser 

oder eine Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenutzungen) eine wasserrechtli-

che Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde erforderlich. Hierauf kann verzichtet wer-

den, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewässer die Voraussetzungen des Gemeinge-

brauchs nach § 25 WHG i. V. m. Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Re-

geln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Ge-

wässer) und bei Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der 

erlaubnisfreien Benutzung im Sinne der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverord-

nung) mit TRENGW (Technische Regeln für das zum schadlosen Einleiten von gesammel-

tem Niederschlagswasser in das Grundwasser) erfüllt sind. 

 

4. Oberirdische Gewässer und wild abfließendes Wasser 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt an den Gießbach (Gewässer III. Ordnung) 

an. Das Überschwemmungsgebiet des Gießbaches wurde im Zuge der Erstellung eines In-
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tegralen Hochwasserschutz und Rückhaltekonzeptes berechnet, aber bisher nicht vorläufig 

gesichert, bzw. festgesetzt. Das darin ermittelte faktische Überschwemmungsgebiet erstreckt 

sich bis in Teilbereiche des BBPs. So wird bei einem 100 – jährlichen Hochwasserereignis 

die Flurnummer 1162 sowie die südliche Zufahrtsstraße, Flurnummer 1165 und 1163, über-

schwemmt. 

 

(Blaue Fläche Überschwemmungsgebiet; grüne Fläche wild abfließendes Oberflächenwasser) 

 

Im faktischen Überschwemmungsgebiet sind jegliche Veränderungen die das Abflussge-

schehen beeinträchtigen können untersagt. Ob hier Maßnahmen geplant sind und wenn ja, 

in welchem Umfang, kann den vorgelegten Unterlagen nicht entnommen werden.   

Falls hier dennoch Baumaßnahmen geplant sind ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht eine 

wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Dies wäre aber abschließend mit dem SG Was-

serrecht des Landratsamtes Pfaffenhofen zu klären. 

 

Das Hochwasserschutz und Rückhaltekonzept zeigt auch dass, sich im Planungsgebiet Be-

reiche mit erhöhtem Abfluss und Ansammlungen von wild über die Geländeoberfläche ab-

fließendem Wasser ergeben. Im Bebauungsplan wurden daher Schutz- und Rückhaltemaß-

nahmen definiert. Ob und wie diese Schutzmaßnahmen (Abfangmulde und Rückhaltebe-

cken) bemessen wurden, kann den Unterlagen nicht entnommen werden.  

Wir empfehlen die Schutzmaßnahmen auf ein 100 – jährliches Regenereignis, mindestens 

aber auf ein 20 – jährliches Regenereignis auszulegen. 

Darüber hinaus empfehlen wir die Rückhaltungen (SB, RB, SM) als reine Erdbecken auszu-

führen. Dammlagen sind zu vermeiden.  







Lärmschutz 

Durch den erhöhten Verkehr wird der Verkehrslärm in bebauten Gebieten zunehmen. Es 
sollten die Auswirkungen auf die Wohngebiete und die Einhaltung entsprechender 
Orientierungswerte geprüft werden.  
Konkret: neben Hausnummer 9 der Sonnenstraße wird ein neuer Verkehrsweg hergestellt, 
der eine der Haupterschließungsstraßen des Baugebiets darstellt. Die Straße wird in 
unmittelbaren Abstand zu Aufenthalts- und Schlafräumen des Wohngebäudes errichtet. 
Bei der dort prognostizierten Verkehrsmenge (ca. 50% des gesamten vom Plangebiet 
ausgelösten Verkehrs!) ist davon auszugehen, dass die Lärmwerte für reine Wohngebiete 
(die Sonnenstraße ist ein faktisches reines Wohngebiet) nicht mehr eingehalten werden 
können (40dbA nachts, 50dbA tags). Es wird daher angeregt, die geplante 
Erschließungsstraße zu einem Fuß- und Radweg umzuplanen.


Desweiteren ist eine Druckerhöhungsanlage in unmittelbarer Nähe zum Grundstück Haus 
Nr. 9 geplant. Wir weisen vorsorglich daraufhin, dass auch hier die Lärmwerte einzuhalten 
sind.


Überflutungsschutz 

Als direkte Unterlieger haben wir höchste Bedenken bzgl. des Überflutungsschutzes. Das 
Bodengutachten hat zu wenige Bohrungen, um sicher zu stellen, dass das 
Niederschlagswasser auf allen Privatgrundstücken versickert werden kann. 


Noch dazu soll ein Großteil des Baugebiets erst in einigen Jahren verwirklicht werden. In 
der Zwischenzeit wird auf den brach liegenden Grundstücken kein Wasser versickern, 
weil der heutige Oberboden laut Gutachten nicht versickerungsfähig ist. 

Insofern sollten die Sickerbecken mit deutlichem Puffer berechnet und dimensioniert 
werden. 


Artenschutz 

Als Anlieger der Sonnenstraße können wir bestätigen, dass in den Sommermonaten 
Fledermäuse am Waldrand fliegen. Auch sind Baumhöhlen in Bäumen erkennbar. Wir 
können häufig verschiedene Spechtarten, Haussperlinge und Habichte beobachten. 

Dass im Artenschutz-Gutachten Eidechsen und weitere Arten wie Amphibien 
ausgeschlossen werden, können wir nicht nachvollziehen, zumal in dem Bereich des 
Waldes der Gießbach entspringt. Sowohl entlang unseres Gartenzaunes, der direkt an 
das Plangebiet angrenzt, als auch in der kleinen Grünfläche zwischen Hausnummer 9 und 
7 kann man im Sommer zahlreiche Eidechsen beobachten. 

In dem Gutachten steht,  dass Wald nicht beeinträchtigt wird. Da hier die Zufahrtsstraße 
geplant ist, wird Wald gefällt werden müssen, was bisher immer verneint wurde.  Uns 
kommt daher die Betrachtung des Artenschutzes unvollständig vor. 


Der Eingriff in den Wald ist allein wegen dem Artenschutz schon nicht verhältnismäßig, da 
wertvoller Lebensraum für Tiere verloren geht und der ganze Bereich gestört wird, wenn 
künftig so viele Autos direkt am Wald entlang fahren. Eine alternative Erschließung über 
die Lindenstraße ist möglich. Es wird daher angeregt, den Eingriff in den Wald zu 
vermeiden und den Weg als Fuß- und Radweg herzustellen. 








Detektoren) zu unterziehen. Dabei sollte auch der Gießbach als 
potentieller Lebensraum anderer Arten miteinbezogen werden. Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum die heutigen Feldrandbereiche und die 
angrenzende Grünfläche zwischen Hausnummer 9 und 7 nicht auch für 
andere Arten, wie Käfer, Bienen, Libellen, Zauneidechsen und 
Schmetterlinge untersucht wurden, weil diese Bereiche überplant werden 
(Sickerbecken, Wege etc).  

Der künftige starke Verkehr direkt am Waldrand stellt eine erhebliche 
Störung von potentiellen Arten dar. Es wird daher angeregt, die Verbindung 
zwischen Sonnenstraße und Baugebiet nicht auszubauen, sondern auf 
eine Fuß- und Radwegeverbindung zu beschränken, um den Eingriff in 
den Wald zu vermeiden. Das Baugebiet ist über die Lindenstraße bereits 
erschlossen.  

Außerdem sollte eine Grünverbindung zwischen Wald und des weiter 
westlich gelegenen Gehölzbestands zwischen Sonnen- und Erlenstraße 
mit geeigneten Gehölzpflanzungen sichergestellt und diese auch 
festgesetzt werden. Leider ist dieser Bereich (Flur Nr. 1133) in der saP 
überhaupt nicht untersucht worden. Da auch die unbewirtschafteten 
Feldrandbereiche nördlich der Privatgärten überplant werden, wird 
angeregt zu prüfen, ob das Baugebiet das Wandern von Arten zwischen 
Wald und der kleinen Waldfläche (Fl. 1133) verhindert.  

Überflutungsschutz 

Die Maßnahmen zur Schwammstadt sowie die Errichtung der 
verschiedenen Becken und Mulden werden grundsätzlich begrüßt. Jedoch 
bestehen Bedenken bei der ausreichenden Dimensionierung, da nach 
Aussage des Planungsbüros bei der Bürgerveranstaltung lediglich das 
Oberflächenwasser der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen des 
Baugebiets berücksichtigt wurde. Ein nachvollziehbares 
Entwässerungskonzept  mit Angaben der berechneten Wassermengen und 
angenommenen Niederschlagsereignissen liegt nicht vor und sollte erstellt 
und zur Verfügung gestellt werden.  

Es wird in der Begründung davon ausgegangen, dass das 
Niederschlagswasser auf allen Privatgrundstücken versickern kann. Dies, 
obwohl nur 8 Bohrungen gemacht wurden und dabei festgestellt wurde, 
dass der Oberboden nicht versickerungsfähig ist und teilweise 
Bodenschichten (Auffüllungen) vorhanden sind, die für die Versickerung 
nicht geeignet sind. Es ist anzumerken, dass bei der starken Hanglage die 
Niederschlagswasserbeseitigung für die Unterlieger von großer Bedeutung 
ist. Der Oberboden ist im gesamten Baugebiet derzeit nicht 
versickerungsfähig. Das bedeutet, dass grundsätzlich, solange das 
Baugebiet nicht vollständig bebaut ist, auch das Niederschlagswasser von 
Privatgrundstücken in die Dimensionierung des Schwammstadtkonzepts 
miteinzuberechnen ist. Es ist zudem nicht realistisch, in der Berechnung 
davon auszugehen, dass alle privaten Grundstückseigentümer eine 
einwandfreie Versickerung auf eigenem Grundstück herstellen, zumal die 
Entwässerungsplanung im Baugenehmigungsverfahren nicht fachkundig 



geprüft wird (Genehmigungsfreistellung). Es ist außerdem durch die 
wenigen Bohrungen nicht ausgeschlossen, dass an weiteren Stellen nicht 
versickerungsfähige Bodenschichten (Auffüllungen) vorhanden sind, was 
von privaten Bauherren unentdeckt bleiben kann.  

Es bestehen daher große Bedenken, dass die Unterlieger bei Starkregen 
vor Überflutungen nicht ausreichend geschützt sind und sich die Situation 
gegenüber heute sogar noch verschlechtert. Um sicherzustellen, dass die 
angenommene Versickerung aller Privatgrundstücke umsetzbar ist, wird  
daher angeregt, weitere Bohrungen vorzunehmen. Außerdem sollte bei der 
Dimensionierung der Becken ein Puffer einberechnet werden, für 
Oberflächenwasser, das von den privaten Grundstücken über die Straßen 
in die Sickerbecken gelangt. Dies gilt insbesondere für die Zeit, in der 
Grundstücke bzw. Bauabschnitte unbebaut sind und keine privaten 
Versickerungsanlagen hergestellt sind. Eine weitere Möglichkeit wäre, die 
Genehmigungsfreistellung bei Bauanträgen für das Baugebiet 
auszuschließen.  

Erschließung 

Es gibt weiterhin keine Aussage zu notwendigen Umbauten in 
bestehenden Straßen. Es ist sehr bedauerlich, dass entgegen aller 
Zusagen das Thema Erschließung nicht geklärt ist und das Verfahren trotz 
unvollständigem Gutachten begonnen wurde. Bei einer teilweise 
Verdoppelung von Verkehrszahlen durch das Plangebiet sind belastbare 
Aussagen zu treffen und vor allem die Folgekosten für Umbaumaßnahmen 
aufzuzeigen. Insbesondere die Hopfen- und Lindenstraße sind nicht 
regelkonform ausgebaut (kein bzw. zu schmaler Gehweg, Gehwege sollten 
2,5m breit sein). Die zusätzlichen Verkehre werden zu gefährlichen 
Situationen führen. Begegnungsverkehr in der Sonnenstraße ist 
stellenweise nicht möglich. Der Feldweg Richtung Pfaffenhofen ist für die 
hohe Anzahl zu erwartender Fahrten nicht geeignet, der Knoten auf die 
freie Strecke der Bundesstraße 13 scheint nicht ausreichend ausgebaut. 
Vor Kurzem ereignete sich dort bereits ein Unfall, da die Mündung 
unübersichtlich ist. Vor allem für Abbiegeverkehr von der B13 auf den 
Feldweg in Richtung Plangebiet werden Sicherheits- und 
Leistungsfähigkeitsbedenken geäußert. Da nicht genug Aufstellflächen für 
wartende PKW, geschweige LKW vorhanden sind. Das Verkehrsgutachten 
muss über den Umgriff des B-Plans hinaus alle Gefahrenstellen, 
Knotenpunkte und Straßenquerschnitte darstellen und aufzeigen, wo der 
aktuelle Ausbau nicht den einschlägigen Regeln und Normen entspricht.  

 
Es wird daher angeregt, das Plangebiet nur im Norden über die 
Lindenstraße zu erschließen und die südliche Anbindung an die 
Sonnenstraße als Fuß- und Radweg auszuführen (ggf. kann mittels Poller 
eine einspurige Anbindung für den Notfall gewährleistet werden). Der 
Ausbau wäre so auf der bestehenden Feldweg-Trasse möglich (kein 
Eingriff in den Wald!). Das würde die Sonnen- und Hopfenstraße sowie 
den Feldweg nach Pfaffenhofen entlasten, auf Umbauten und 



Grunderwerb für den Straßenbau ließe sich ggf. verzichten. Man sollte sich 
auf die Lindenstraße konzentrieren und diese verkehrssicher mit einem 
2,5m breiten Gehweg bis zur Mündung Münchener Straße ausbauen. 
Davon würden viele Anwohner profitieren, der Weg in die Ortsmitte wäre 
attraktiver und sicherer und damit auch barrierefrei zu Fuß erreichbar. Im 
Baugebiet selbst bräuchte es dann eine Wendemöglichkeit, was aber in 
der Planung noch berücksichtigt werden kann. 

Lärmschutz 

Durch den erhöhten Verkehr wird auch der Verkehrslärm in bebauten 
Gebieten zunehmen. Bei Vorliegen der endgültigen Verkehrszahlen sollten 
die Auswirkungen auf die Wohngebiete und die Einhaltung entsprechender 
Orientierungswerte geprüft werden.  
Insbesondere bei Hausnummer 9 der Sonnenstraße sind die 
Orientierungswerte für Reine Wohngebiete einzuhalten, da hier unmittelbar 
eine neue Straße neben Schlaf- und Aufenthaltsräumen geplant ist (40dbA 
nachts, 50dbA tags). Es wird daher angeregt, auf die geplante 
Erschließungsstraße im Süden neben dem Wald zu verzichten und die 
Anbindung als Fuß- und Radweg auszugestalten.  

Klimaschutz  

Die Erderwärmung hat gravierende Auswirkungen. Es ist daher 
anerkanntes Ziel, dem Klimawandel entgegen zu wirken. Ziel der 
Landesplanung ist es u.a. deshalb, sparsam mit Grund und Boden 
umzugehen. Es ist unverständlich, warum die Gemeinde die Entwicklung 
des Baugebiets auf Kosten des Klimaschutzes und somit nachfolgender 
Generationen vollzieht und das Planungsgebiet nicht deutlich reduziert, 
obwohl im Ortskern ausreichend Potential vorhanden ist. Gerade 
Hangflächen wie das Plangebiet, die noch dazu in direkter Nähe zu einem 
Wald liegen, sind wertvolle Kaltluftentstehungsgebiete. Luft erhitzt sich auf 
natürlichem Boden weniger und kann nachts auch besser abkühlen. Die 
kühlere Luft bewegt sich dann in niedriger gelegene Gebiete und wirkt so 
dem Hitzestress von bewohnten Bereichen entgegen. Gerade die 
Bebauung dieses Standorts wird zur Erwärmung bestehender 
Siedlungsbereiche beitragen. 

Umgriff nähere Umgebung 

Die Flur Nummer 1116, nordwestlich des Plangebiets, wird durch den 
Bebauungsplan nicht überplant. Dieser Bereich sollte in den Umgriff 
miteinbezogen werden, da sonst städtebaulich ungeordnete Zustände 
entstehen. Außerdem gibt es in Pörnbach das Baulandmodell, das auch 
hier zur Anwendung kommen muss.  
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